
Wie berücksichtigt man die  
Hilflosenentschädigung?
Wer eine behinderte Person pflegt und gleichzeitig Sozialhilfe bezieht, muss die 
Hilflosenentschädigung und den Intensivpflegebeitrag als Einkommen deklarieren. 

kann. Sie ist demnach bei jener 
Person als Einnahme anzurech-
nen, die diese Leistung erbringt 
– und nicht bei der hilf losen Per-
son selbst. Die Erhöhung der Hilf-
losenentschädigung ändert nichts 
an diesem Grundsatz. Gleich ver-
hält es sich mit dem Intensivpfle-
gebeitrag. Er ist bei jener Person 
als Einnahme anzurechnen, wel-
che die Pf lege- oder Betreuungs-
leistung erbringt. 

Werden Betreuung und Pf lege 
(teilweise) von Dritten eingekauft, 
so werden die dadurch entstande-
nen Kosten im Rahmen von 
krankheits- und behinderungsbe-
dingten Spezialauslagen (vgl. 
SKOS-Richtlinien C.1.1) angemes-
sen berücksichtigt.

Die neuen SKOS-Richtlinien 
sehen bei der Budgetberechnung 
nebst bedarfs- auch leistungsbe-
zogene Positionen vor. Für die Be-
treuung von Familienangehöri-
gen kann je nach Umfang der er-
brachten Leistung eine Integrati-
onszulage von 100 bis 300 Franken 
pro Monat angerechnet werden 
(vgl. SKOS-Richtlinien C.2). 

Fallbeispiele
1. Ehepaar mit einem minderjäh-

rigen behinderten Kind
Situation: Das Einkommen des 

erwerbstätigen Elternteils deckt 
das soziale Existenzminimum der 
Familie nicht. Der andere Eltern-
teil widmet sich vollumfänglich 
der Pf lege und Betreuung des be-
hinderten Kindes, das Hilf-
losenentschädigung und einen 
Intensivpflegebeitrag erhält. Ein 
Wochenende pro Monat wird das 
Kind zur Entlastung der Eltern 
fremd betreut.

Budgetberechnung: Die Hilf-
losenentschädigung und der In-
tensivpflegebeitrag werden der 

Familie als Einnahmen angerech-
net. Die Kosten für die Fremdbe-
treuung werden als situationsbe-
dingte Leistungen vergütet. Im 
Unterstützungsbudget wird zu-
sätzlich eine Integrationszulage 
als Honorierung der Pf legeleis-
tung berücksichtigt.

2. Ehepaar mit einem volljährigen 
behinderten Kind

Situation: Das Ehepaar muss 
mit wirtschaftlicher Sozialhilfe 
unterstützt werden. Der Vater ist 
erwerbslos und bei der Arbeitslo-
senversicherung ausgesteuert. 
Die Mutter widmet sich vollum-
fänglich der Pf lege und Betreu-
ung des behinderten jungen Er-
wachsenen.

Budgetberechnung: Die Hilf-
losenentschädigung und der In-
tensivpflegebeitrag werden in je-
nem Umfang als Einnahmen der 
Eltern eingerechnet, in dem sie 
nicht für den Einkauf von exter-
nen Dienstleistungen verwendet 
werden. Der Mutter wird eine In-
tegrationszulage gewährt. Müsste 
der behinderte junge Erwachsene 
unterstützt werden, würden ihm 
Hilf losenentschädigung und In-
tensivpflegebeitrag nicht als Ein-
kommen angerechnet. 
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Mit der 4. IV-Revision ist der Pf le-
gebeitrag in eine Hilf losenent-
schädigung für Minderjährige 
und die Hauspflegebeiträge in 
den Intensivpflegebeitrag über-
führt worden. Gleichzeitig wurde 
der Betrag für die Hilf losenent-
schädigung für Personen, die 
nicht in einem Heim wohnen, 
verdoppelt. Dazu stellen sich fol-
gende Fragen:
• 	 Wie werden Hilf losenentschä-

digung und Intensivpflegezu-
schlag bei der Berechnung der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe an-
gerechnet? 

• 	 Müssen zusätzliche krankheits- 
oder behinderungsbedingte 
Kosten, die nicht durch die 
Hilf losenentschädigung oder 
den Intensivpflegezuschlag ge-
deckt sind, angerechnet wer-
den?

• 	 Was hat sich mit der Revision 
der SKOS-Richtlinien in Bezug 
auf die Anrechnung von Hilf-
losenentschädigung und Inten-
sivpflegebeitrag geändert?

Antwort
Gemäss Bundesgesetz über den 

Allgemeinen Teil des Sozialversi-
cherungsrechts (ATSG) Art. 9 gilt 
eine Person als hilf los, wenn sie 
wegen gesundheitlicher Beein-
trächtigungen für alltägliche Le-
bensverrichtungen dauernd Hilfe 
von Dritten oder persönliche 
Überwachung benötigt. Die Leis-
tungen wurden im Rahmen der 4. 
IV-Revision erhöht, da sie die ef-
fektiven Betreuungskosten in den 
meisten Fällen deckten (vgl. Me-
dienmitteilung des Bundesamts 
für Sozialversicherung vom 28. 
Juni 2000). Folglich wird die Hilf-
losenentschädigung ausgerichtet, 
damit die betroffene Person sich 
die notwendige Hilfe beschaffen 
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